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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Satzung zur 4. Änderung der 
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der 

Gemeinde Südlohn (Hebesatz-Satzung) vom 25.01.2001 
 
Aufgrund der § 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) , des § 25 des Grundsteuergesetzes 
(GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat 
in seiner Sitzung am 10.02.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 
 
Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 vom Hundert 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 429 vom Hundert 
 
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 417 vom Hundert 
 
 

2. § 2 erhält folgende Fassung: 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Südlohn vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Südlohn, den 02.03.2016 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Satzung zur 6. Änderung der 
Satzung der Gemeinde Südlohn 

über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
vom 21.12.2006 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), des Straßenreinigungsgesetzes NRW (StrReinG NRW) vom 
18. Dezember 1975 (GV NW  S. 706) und  der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat 
der Gemeinde Südlohn in seiner Sitzung am 10.02.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Art. 1 
Das Straßenverzeichnis wird um folgende Straßen ergänzt: 
Straßenbezeichnung Straßenart Reinigungs-

pflicht 
Anzahl der 

Reinigungen 
 1 2 3 4 5 6 7 
Ortsteil Oeding        
Daimlerstraße X   X X  X 
Ortsteil Südlohn         
Leegen Weg  X  X X  X 
Eschke X     X X 
 

Art. 2 
§ 10 Inkrafttreten erhält folgende Fassung: „Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft.“ 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Südlohn vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Südlohn, den 02.03.2016 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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H a u s h a l t s s a t z u n g 
der Gemeinde Südlohn 

für das Haushaltsjahr 2016 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Ge-
meinde Südlohn mit Beschluss vom 10.02.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 
erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf  15.917.940 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  15.851.895 EUR 
 
im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  
 Verwaltungstätigkeit auf 14.523.200 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden  
 Verwaltungstätigkeit auf 13.752.605 EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.091.890 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.633.700 EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  1.533.510 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 652.080 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen  
erforderlich ist, wird auf 1.528.810 EUR 
festgesetzt. 
 
 

 § 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von  
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 284.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch  
genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 



Seite 5: Amtsblatt der Gemeinde Südlohn Nr. 21_2 vom 02.03.2016 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 300 v. H. 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 429 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf 417 v. H. 
 
Die Angabe der Hebesätze hat nur eine deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze in der Hebesatz-
Satzung festgesetzt werden.  
 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung ist nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO NW) in der z. Z. gültigen 
Fassung am 11.02.2016 dem Landrat des Kreises angezeigt worden. Aus seiner Sicht bestehen keine 
Bedenken, die Haushaltssatzung bekannt zu machen. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt von heute bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlus-
ses gem. § 96 Abs. 2 GO NW während der Dienstzeit zur Einsichtnahme öffentlich im Rathaus der Ge-
meinde Südlohn, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn-Oeding, Zimmer 2.7, aus. 

 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Südlohn vorher  

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  

worden, die den Mangel ergibt. 

 

Südlohn, 02.03.2016 
 
 
 
Christian Vedder  
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
  
1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 18 "Reitzentrum Pingelerhook" im 

Ortsteil Oeding 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 10.02.2016 gem. § 2 BauGB die Aufstellung der 
1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 18 "Reitzentrum Pingelerhook" im Ortsteil Oeding 
einschl. der dazugehörigen Begründung mit dem Ziel der Ausweisung von Wohnbaugrundstücken in Ver-
bindung mit § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Südlohn beschlossen. 
Das Plangebiet liegt nördlich der Kreisstraße 21. Es beinhaltet folgende Grundstücke: Gemarkung Oeding, 
Flur 21, Parz. 78 (tlw.), 110, 129 und 130 und umfasst eine Fläche von ca. 3,2 ha. 
Ziel dieser Änderung ist die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB für 
den Bereich einer geplanten Bewegungsfläche und eines Sondergebiets gem. § 11 Abs. 2 BauNVO für die 
Erweiterung und Ergänzung des Reitzentrums. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss, die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 18 „Reitzentrum Pingelerhook“ 
im Ortsteil Oeding aufzustellen wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
 
 
Übersichtsplan 
 

 
 
 
Südlohn, 02.03.2016 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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